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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Kommunale Nutzungsplanung, Teilrevision Zonenplan sowie Bau- und 
Zonenordnung
Inkraftsetzung Artikel 37a

Seuzach. Das Baurekursgericht des Kantons Zürich hat am 10.09.2015 verfügt:
Der Rekurs gegen Art. 37a der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Seuzach
wird abgewiesen.
Gegen diesen Entscheid wurde keine Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Zürich eingereicht, weshalb der Artikel 37 a Mobilfunkantennnen mit dieser
Publikation in Kraft tritt.
Gemeinderat Seuzach
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Kommunale Nutzungsplanung, Teilrevision Zonenplan sowie Bau- und 
Zonenordnung
Öffentliche Bekanntmachung der Inkraftsetzung

Seuzach. Der Gemeinderat Seuzach hat am 18.06.2015 
beschlossen:

Die Teilrevision der Bau-und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Seuzach wurde
an der Gemeindeversammlung mit Beschluss vom 15. September 2014 festgesetzt
und von der Baudirektion Kanton Zürich mit Verfügung vom 24. April 2015 geneh-
migt. Von der Genehmigung ausgenommen wurden die Einzonungen der Auto-
bahnausfahrt und des Kindergartens in Oberohringen.

Während der öffentlichen Auflage ging ein Rekurs gegen den Artikel 37a Mobil-
funkantennen beim Baurekursgericht des Kantons Zürich ein.

Die übrigen Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung sowie der Zonenplan tre-
ten mit dieser Publikation in Kraft.

Gemeinderat Seuzach
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